


	Firma:
     
	Betriebsanweisung
gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1

	
	Tisch- und Ständerbohrmaschine

	Gefahren für den Menschen

	
· Gefahren durch Schnittverletzung durch Späne!
· Gefahren durch Umgang mit Kühl- und Schmierstoffen!
· Gefahren von Augen und Körperverletzungen durch abgetragenes Material!
· Gefahren durch Lärm!
· Gefahren durch um herumschleudernde Werkstücke!
· Gefahr von Handverletzung durch schafkantige Oberflächen bzw. den Abtrag von Material!
· Gefahr durch Erfassen von Kleidung oder Haaren!
· Gefahr von Fußverletzungen durch herabfallende Werkstücke! 
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		Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
	

	 
	Gehörschutz:       Gehörschutz verwenden!
Körperschutz:      Enganliegende Arbeitskleidung tragen!
Fußschutz:           Sicherheitsschuhe tragen! 
Augenschutz:       Schutzbrille tragen!


	Verhaltensweise:
· Die Unfallverhütungsvorschriften und die Betriebsanleitung des Herstellers sind zu beachten!
· Maschine vor Arbeitsbeginn auf Funktionstüchtigkeit prüfen!
· Werkstück einspannen und am Anschlag anlegen!
· Bohrer und Werkstückwechsel nur bei abgeschalteter Maschine!
· Späne mit Spanhaken oder Besen entfernen!
· Bei langen Haaren: Haarnetz oder Mütze tragen!! 
· Werkstück beim Schleifen ordentlich spannen bzw. festhalten!
· Keine Handschuhe bei Bohrarbeiten tragen!
· Umgebung nicht mit Kühlflüssigkeit benetzen!
· Maschine nach Abschluss der Arbeit reinigen und Späne im Spänebehälter entsorgen! 
 



	

	Verhalten bei Störungen

	· Maschine sofort ausschalten!
· Maschine gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern!

		Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe
	Notruf 112

	Standort Telefon:
     
	Ersthelfer:
     
	Standort Verbandkasten:
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	· Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten!
· Notruf veranlassen (112)!
· Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten!
· Erste Hilfe leisten!
· Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten.
· Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). 
· Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112!

	Instandhaltung

	· Vor jedem Einsatz die Funktion und Sicherheitseinrichtungen der Maschine prüfen!
· Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten nur bei ausgeschalteter Maschine!
· Vorgaben des Herstellers bzgl. Wartung und Pflege beachten!
· Reparaturen nur von Sachkundigen durchführen lassen!

	Ort:	Datum:
     	          
	Unterschrift Verantwortlicher:

	Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen.
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